
 

Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins Nach neuen Rahmenbedingungen muss jede Organisation, welche die  
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, eine/n Corona-Beauftragte/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich,  
dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Beat Soller und Alexander Turk. Bei Fragen darf man  
sich gerne direkt an sie wenden: breitensport@rcz.ch / alexturk@gmx.ch. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ruderclub Zürich 
Schutzkonzept für den Sportbetrieb, gültig ab 20. Dezember 2021  
 
Version:  18.12.2021 
Ersteller:  Ruderclub Zürich, Verantwortliche SARS CoV-2 | Alex Turk und Beat Soller  
 
 
Grundsatz, Verantwortung, Schutzmassnahmen 

• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen den RCZ nicht betreten. 
• Für Personen ab 12 Jahren gilt in den Innenräumen eine generelle Maskenpflicht. 
• 2G und Maske: Für Personen ab 16 Jahren ist der Zutritt zu den Innenräumen nur für geimpfte und 

genesene Personen mit einem gültigen Zertifikat sowie korrekt getragener Maske gestattet.  
• Bei Sportaktivitäten im Kraftraum entfällt durch die freiwillige 2G+-Regel (geimpft oder genesen und 

zusätzlich ein Testzertifikat) die Maskentragpflicht. 
• Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sind wie bisher ohne Zertifikat 

möglich.  
• Kontrollen der Einhaltung des Schutzkonzeptes können behördlich geprüft werden. 

 
Definition: 

Ø 2G Regel = Personen, mit gültigem Zertifikat (geimpft und/oder genesen). 
Ø 2G/Maske Regel = zusätzlich zu 2G muss eine Maske korrekt getragen werden. 
Ø 2G+ Regel = Personen, die genesen oder geimpft sind müssen zusätzlich ein Testzertifikat aus einem 

PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest vorweisen. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Von der 
zusätzlichen Testpflicht befreit sind Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischungsimpfung oder 
Genesung weniger als vier Monate zurückliegt. 

 
Wassertraining 

• Wassertrainings sind ohne Einschränkung in allen Bootsklassen möglich.  
 
Aussenareal 

• Keine Einschränkungen, Distanz- und Hygieneregel einhalten.  
 

Innenräume (Clubraum, Kraftraum, Bootshalle, Garderoben, WCs) 
• Zugang nur für Personen mit gültigem COVID-Zertifikat (2G) mit Maske 
• Ohne 2G dürfen Toiletten und Garderoben nicht betreten werden. 

 
Kraftraum 
Im Kraftraum gilt für alle ab 16 Jahren 2G+. Damit ist das Training ohne Maske möglich. Für Jugendliche unter 
16 Jahren gibt es keine Einschränkungen. 

• Befreiung der Maskenpflicht, wenn zu 2G in den letzten vier Monaten ein Booster erfolgt ist 
• Der Kraftraum darf an folgenden Zeiten ausschliesslich durch den Leistungssport benutzt werden: 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 16:00 bis 20:00 Uhr 
• Auf genügend Abstand und gute Lüftung achten 
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Clubraum 
• 2G mit Maske 
• Konsumation nur im Sitzen 
• Kapazität maximal 30 Personen 

 
 
Veranstaltungen und Vermietungen 

• Veranstaltungen werden nach geändertem Programm durchgeführt.  
Bitte Website und Ausschreibungen beachten 

• Die Vermietung des Clubraumes ist wieder möglich. Es gelten die Regeln des BAG 

 

 

 


